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• Mit Inkrafttreten des TV-L werden alle 
Beschäftigten in sog. Entgeltgruppen 
übergeleitet

• Die Überleitung erfolgt bezogen auf das 
derzeitige Einkommen (Grundgehalt + allg. 
Zulage + Ortszuschlag  Stufe 1 bzw. Stufe 2 

• Alle derzeit Beschäftigten erhalten eine 
Besitzstandswahrung

Überleitung in die neuen Entgeltgruppen
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Überleitung in den 
TV-L

Entgelt- VergGr LGr.   
gruppe BAT  MtArb

15 Ü I
15 Ib-Ia
14 II-Ib
13 II
12 III-II
11 IVa-III
10 IVb-IVa
9 Vb-IVb 9
8 Vc-Vb 7-8a
7 6-7a
6 VIb 5-6a
5 VII 4-5a
4 3-4a
3 VIII 2-3a

2Ü 1-2a
2 X-IXa 1-1a
1
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Entgelttabelle im TV-L

 



Überleitung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den TV-L

3 Stufen der Überleitung
2. Zuordnung zu einer der 15 Entgeltgruppen
3. Bildung eines sog. Vergleichsentgeltes
4. Zuordnung der individuellen Zwischenstufe zur 

TV-L-Entgelttabelle
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Aktuelles Einkommen und Vordienstzeiten

• Zur korrekten Überleitung ist die Prüfung aller 
Vordienstzeiten erforderlich

• Sind alle Vordienstzeiten bei vorhergehenden 
Arbeitgebern berücksichtigt?

• In Zweifelsfällen sollte in der 
Personalabteilung  des KKA oder der MAV 
nachgefragt werden.



... und die Vergütungsgruppenzulage bereits erhalten, ...

Bei allen Erzieher(inne)n die bereits in der Vergütungsgruppe Vc sind ...

... führen weitere Vordienstzeiten zu keinem Eingruppierungsunterschied
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